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STÜÏÏGARTLandeshauptstadt Stuttgart

Amt für offentlche  Ordnung

Landeshauptstadt Stuttgart,  Amt für üffent!!che  Ordnung,
70161  Stuttgart

Gegen Zustellunqsnachweis
Herrn
████ ▍█████
███████▍▊
████▍███████

Lebensmrtte!Uberwachung,
Verbraucherschutz  und  Veter!nâmesen
Hausadresse:
Hauptstatter Straße  58
70178  Stuttgart

E-Maü:

!ebensmitte!uebsrwachung.veterinaerweseo@stuttgart.de

████  █████

██▍▍█ ██▍██Ihre  Nachricht:

Unser Zeichen: ██████████████

BearbeiterAin: ███ ▍████

Zimmer: ██

Iel. (07ii)2i6- ████

Fax(07ll)2l6- ████

Datum: ███████

██████ ▍█▍▊▍████▍███████
██████████████

Az.:

Verbraucherlnf.rmatl.nsgesetz (VIG)
Antrag  auf Informationen gemäß VIG  vom  ٥8.2٥22.٥1

Sehr geehrter Herr █████,

es  ergeht folgender

BESCHEID:

Dem  Antrag  auf Informationen  gemäß VIG  vom   ٥1.٥8.2٥22 wird  stattgegeben.1

Der  Informationszugang  an  den  Antragsteller  erfolgt  schriftlich  14  Tage  nach  Zustellung
dieses  Bescheides  an  die  betroffenen  Dritten.

2

Der Bescheid  ergeht gebührenfrei.3

GRÜNDE:

I
Mit  E-Mail vom  ٥1. 22ه2.8ه  wurde  beantragt,  die letzten beiden  Kontrollergebnisse der Betriebs-
Prüfungen  des  Betriebes  „Eis-Bistro  Pinguin“,  Eugensplatz  2a,  7٥184  Stuttgart,  zukommen  zu
lassen.

Die  notwendigen Antragstellerdaten wurden  mit E-Mail vom  01.08.2022  übermittelt.

Sie  erreichen  uns  mif:
Θ bis  Haltestelle  Stadtmitte
И und  ،1 bis  Haltestelle
Österreichischer  Platz
H Behindertenparkplatz liefgarage Schwabenzentrum

Konto  der Stadtkasse:
BW  Bank  Stuttgart
Nr.  2  0.2  408  (BIZ  60٥  501  01)
IBAN:  DE28600501010002002408
BIC:  SOLA  DE  ST

Sprechzeiten:
Mo  bis  Mi  08:30  -  12:00  Uhr
Do  08:30-  15:30  Uhr
Fr 08:30-  11:30  Uhr
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II

Dle landeshaup؛s؛adt Stuttgart 1st  gemäß §  38 Abs.  1  des  Lebensmittel- und  Futtermittelgesetz-
buchs  (IFGB)  i.  V.  m.  §§  18,  19  des  Gesetzes zur Ausführung  des  Lebensmittel-  und  Bedarfs-
gegenständegesetzes  (AGIMBG),  §  15  Abs.  1 Nr.  1 des  Landesverwaltungsgesetzes  und  §  3
Abs.  1 Nr.  2  lVwVfG,  Lebensmittelüberwachungsbehörde  in  ihrem  Zuständigkeitsbereich  und
somit  nach  §  2  Abs.  1 und  2  des  Ausführungsgesetzes  zum  VIG  informationspflichtige  stelle
nach§2Abs.  2Satz1Nr.  1VIG.

Gemäß  §  2  Absatz  1 Nr.  1 VIG  hat jeder Verbraucher  nach  Maßgabe  des  VIG  gegenüber  der
informationspflichtigen  stelle einen  Rechtsanspruch  auf freien Zugang  zu  allen  Daten  Uber von
ihr  festgestellte  nicht  zulässige  Abweichungen  von  Anforderungen  des  IFGB,  des  Produkts!-
cherheitsgesetzes,  der auf Grund  dieser Gesetze erlassenen  Rechtsverordnungen,  unmittelbar
geltender Rechtsakte der Europäischen  Gemeinschaft oder der Europäischen  Union  im Anwen-
dungsbereich  der genannten  Gesetze,  sowie  Maßnahmen  und  Entscheidungen,  die  im  Zusam-
menhang  mit den  Abweichungen  getroffen worden  sind.

Die Anfrage  bezieht sich auf Informationen  aus diesem  Rechtsbereich.  Diese Voraussetzungen
liegen  somit vor.

Es  bestehen  keine Aussctiluss-  und  Beschränkungsgründe gemäß  §  3  VIG.

Die  Gewährung  des Auskunftsanspruches erfolgt gemäß  §  6  Abs.  1 Satz  1  VIG.  Hierzu  weisen
wir  darauf  hin,  dass  die  informationspflichtige  stelle  gemäß  §  6  Abs.  3  Satz  1 VIG  nicht  ver-
pflichtet  ist,  die  inhaltliche  Richtigkeit  der gewährten  Informationen  zu  überprüfen.  Derzeit  sind
keine  Hinweise  auf  Zweifel  an  der  Richtigkeit  bekannt.  Sollten  uns  zukünftig  Hinweise  liierzu
bekannt werden,  werden  wir diese  entsprechend  §  6  Abs.  3 Satz 2 VIG  mitteilen.

Im  vorliegenden  Verfahren  waren  Belange  Drittervon  dem  Antrag  auf Informationszugang  be-
troffen.  Entsprechend  §  5 Abs.  2  Satz 3  VIG  und  §  41  Abs.  1 lVwVfG  ist die  Entscheidung  Uber
den  Antrag  dem  Antragsteller  und  auch  den  Dritten  bekannt  zu  geben,  weshalb  jedem  eine
Ausfertigung  dieses  Bescheides zugestellt wird.  Auf §  43 Abs.  1 lVwVfG wird  hingewiesen.

Im  vorliegenden  Fall  liegt  der Venwaltungsauftwand  unter  1. ههه  Euro,  so  dass  dieser  Bescheid
gebühren-  und  auslagenfrei  gemäß  §  7  VIG  ergeht.

RECHTSBEHELFSBELEHRUNG^

Gegen  diesen  Bescheid  kann  innerlialb  eines  Monats  nach  Bekanntgabe Widerspruch  erho-
ben  werden.  Der Widerspruch  ist  schriftlich  oder zur  Niederschrift  bei  der  Landeshauptstadt
Stuttgart  mit  Sitz in  Stuttgart zu  erheben.  Die  Frist wird  auch  durch  Einlegung  des Wider-
Spruchs  beim  Regierungspräsidium  Stuttgart  mit Sitz  in  Stuttgart gewahrt.

Hinweis
Gemäß §  5 Abs. 4 VIG haben Widerspruch  und Anfechtungsklage gegen diesen  Bescheid  keine
aufschiebende Wirkung.  Das Verwaltungsgericht Stuttgart, Augustenstr.S, 70178 Stuttgart,
kann  gemäß  §  80  Abs.  5  der Venwaltungsgerichtsordnung  auf Antrag  die  aufschiebende
Wirkung ganz oder teilweise anordnen.  Der Antrag  ist schon  vor Erhebung  der Anfechtungs-
klage zulässig.

Mit freundlichen  Grüßen

██
██████



Absender Hlnwe!s: Umsch!ag btte aufcewahren, s!efie Rückse!(e!
Zugeste!!! am
(Datum, ggf. Uh^it. Unterschrift)Landeshauptstadt Stuttgart

Amt für Offendiche .rdnung
7.161 Stuttgart █<3/7q;
Aktenzeichen

█████████████V Förm!!che Zus6؛ !!ung
Weitersenden innertialb des

_ Bezirks des Amtsgerichts

~ Bezirks des  Landgerichts

I  ln!ands

Bei der Zustellung zu  beachtende Vermerke  جل

Keine Ersatzzustellung an:□
<
٠

_ Nicht dUrch  Niederlegung zustellen

_ Mit Angabe der Uhrzeit zustellen



V
wichtiger Hinweis:

Mit dieser Sendung werden Ihnen in gesetzlich vergeschriebener Form die im Umschlag enttialtenen Schriftstücke förmlich zugéstellt. Die
fozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArml che Zus ell ng eines SchriftsţUcks d!ent d m Nac.hweis. dass dem Adressaten in gesetlich wrgeschriebener Form Gelegenheit

.gegeben worden ist, von dem Schriftstück Kenntnis ZU nehmen, und wann das gesctiehen ist

m ílg' 'iSbl nií lE“Zf l!'5 i B ; "»| ,SífJÍ,“lžS’Sni,n S!idíl ?
sind.

Wird der Zustellungsadressat oder.eine zum Empfang des ,Schriftstücks berechtigte Person ln der angegebenen Wohnung oder in den
angegebenen Geschäftsräumen nicht angetroffen, kann das'Schriftstück in einen Zu der Wohnung oder d m Geschäftsrauli  gehörenden

.Briefkasten eingelegt werden. Mit der Einlegung gilt das Schriftstück als zugestellt

. Bitte b
welche
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00/011,2706,57 w. Kohlhammer GmbH (02070)/05.19
Deutscher Gemeindeverlag GmbH
www.kohlhammer.de

Beslell-Fax: 0711 7863-8400 E-Mail: dgv@kohlhammer.de'


